
damit verbvmdenen Pflichten zu übernehmen (Sta
tuten von Chiggiogna, 13 9 8). 4 8 3 Wie später auch die 
Rodordnungen für die Herrschaften Vaduz und 
Schellenberg, so hatte bereits die Säumerordnung 
von Simplon-Dorf im Jahre 1525 festgelegt, mit wie 
vielen Rossen der Einzelne am Transportgewerbe 
teilnehmen konnte. 4 8 4 

Mit diesen Ordnungen wurde ebenso ausserdem 
versucht, den Übergang der Saum- und Fuhrrechte 
an gemeindefremde Leute zu verhindern. Es wurde 
zum Beispiel die Unveräusserlichkeit des Saum
rechts erklärt , 4 8 5 die Aufnahme neuer Gemeinde
bürger verboten 4 8 6 und die Vererbung des Saum
rechts durch verheiratete Frauen erschwert. 4 8 7 

Häufige Streitereien zwischen den Nachbar
schaften um die Zuteilung der Rod gelten als wei
terer Hinweise auf die Attraktivität der Säumer
tätigkeit. Dies ist jedoch nicht zwingend ein Beweis 
für ihre Rentabilität. «Was daran lockte, war die 
bare Geldeinnahme, die für den Bauern sonst sel
ten war. Er verdiente also bei der Ausübung dieser 
Tätigkeit nicht mehr, sondern bar ausgezahltes 
Geld». 4 8 8 Dies wurde dem Säumer (dem Fuhrmann) 
oftmals zum Verhängnis; aus Verzögerungen beim 
Warentransport ergaben sich längere Wartezeiten 
bei einer Zuschg, was wiederum die Säumer (und 
Fuhrleute) zu Spiellust und Trinkerei verführ te . 4 8 9 

Allen Rodordnungen und Vereinbarungen zum 
Trotz kam es - wie oben erwähnt - immer wieder 
zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen be
nachbarten Rodgenossenschaften: Wenn zum Bei
spiel eine Karawane von Fuhrleuten durch ein 
konkurrenzierendes Dorf fuhr und ihr von dessen 
Einwohnern die Rösser oder Ochsen plötzlich 
ausgespannt wurden, so kam es oft zu blutigen 
Schlägereien. 4 9 0 Solche Szenen ereigneten sich 
meist im Winter, da sich dann alles in Ermangelung 
anderer Arbeit zum Fuhrgewerbe drängte . 4 9 1 Hin
gegen hatten die Spediteure zur Zeit der Heuernte 
die grössten Schwierigkeiten, genügend Fuhrwerke 
für den Warentransport aufzutreiben. Die Händler 
mussten dabei mit höheren Fuhrlöhnen attraktive 
Angebote machen. 4 9 2 

Wie gross war nun der Profit der Fuhrleute? 
Sprecher schätzt für Graubünden, dass (im späten 

18. Jahrhundert) der jährliche Reingewinn eines 
Fuhrmannes höchstens 120 bis 140 Gulden be
trug. 4 9 3 Diese Summe ergibt sich aus einem tägli
chen Ertrag von einem Gulden für fünf bis sechs 
Zentner transportierte Waren, wobei das Fuhrge
werbe nur etwa sechs bis sieben Monate pro Jahr 
betrieben werden konnte. In Liechtenstein betrug 
um 1780 der Tagelohn für einen Handlanger 24 
und für einen Handwerker 30 Kreuzer, 4 9 4 also un
gefähr die Hälfte dessen, was ein Bündner Fuhr
mann im Rodverkehr verdiente. Wenn wir davon 
ausgehen, dass in der Bündner Flerrschaft ein ähn
liches Preis- und Lohnniveau wie in Liechtenstein 
herrschte, dann zeigt das obige Vergleichsbeispiel, 
dass die Verdienstmöglichkeiten im Rodfuhrwesen 
(solange dieses funktionierte) durchaus attraktiv 
waren. Trotzdem: Erforderliche Investitionen des 
Fuhrmanns - wie die Anschaffung von Zugtieren -
dürfen bei unseren Betrachtungen auch nicht völlig 
ausser acht gelassen werden! 

Der Fuhrlohn wurde in Liechtenstein im 18. 
Jahrhundert je nach Warengattung für jedes trans
portierte Malter (beim Getreide) oder Fass (bei 
Salztransporten) berechnet. (Ein Malter entsprach 
ungefähr 260 Liter, was ein bisschen mehr als ein 
Saum [206 Liter] darstellte. Jedes Fuhrwerk konnte 
gut fünf Malter laden - alte Zolltarife waren danach 
ausgerichtet, dass eine «Ledi» gleich viel war wie 
fünf Saum (vgl. S. 142). Die untenstehenden Tabel
len enthalten - soweit verfügbar - einige Angaben 
über die um 1791/92 sowie um 1801 geltenden 
Fuhrlöhne (Angaben jeweils pro Malter Korn): 4 9 5 

LOHN 1791/92 

Strecke 

Feldkirch-
Schaan 15 kr. 
Schaan-Balzers 15 kr. 
Nendeln-
Schaan 6 kr ; 2 d. 
Nendeln-Balzers 21 kr. 
Balzers-
Maienfeld 20 kr. 

LOHN 1801 

Strecke 

Fussach-Bauern 18 kr. 
Bauern-
Feldkirch 16 kr. 
Feldkirch-
Balzers 42 kr. 
Mäienfeld-Chur 38 kr. 
Bajzers-
Maienfeld 25 kr. 
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